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Die deutschen Bischöfe 

25 Aufruf zur Pfingstaktion Renovabis 2021 

Liebe Schwestern und Brüder,  

die Erde schreit auf, weil sie missbraucht und verwundet wird. So drastisch beschreibt Papst Franziskus 

in seiner Enzyklika "Laudato Si" die Situation unseres Planeten. Auch im Osten Europas gibt es viele 

Wunden: Die anhaltende Strahlenverseuchung in Belarus und der Ukraine durch die Tschernobyl-Kata-

strophe, die hohe Luftverschmutzung in Polens Kohlerevieren oder die Mülldeponien in Albanien sind 

nur einige Beispiele. Allmählich aber spüren viele Menschen, wie sehr wir uns durch die Zerstörung der 

Umwelt selbst schaden: Wir betrügen uns um saubere Luft, trinkbares Wasser und fruchtbaren Boden. 

Besonders leiden darunter stets die Armen.  

„DU erneuerst das Angesicht der Erde. Ost und West in gemeinsamer Verantwortung für die Schöp-

fung“: Mit diesem Leitwort richtet die diesjährige Pfingstaktion von Renovabis den Blick auf die öko-

logischen Probleme und Herausforderungen im Osten Europas. Die Covid-19-Pandemie hat uns einmal 

mehr unsere Verletzlichkeit gezeigt – und auch wie abhängig unsere Gesellschaften voneinander sind. 

Wir alle bewohnen ein gemeinsames Haus, wie Papst Franziskus immer wieder formuliert. Deshalb sind 

wir gemeinsam gefordert, die Schöpfung zu bewahren.  

Gerade auch die Christen wissen sich hier berufen. Denn der Glaube an „Gott, den Schöpfer des Him-

mels und der Erde“ verbindet uns in Ost und West und überall auf der Welt. Wir im Westen werden 

dabei beschenkt durch eine reiche Schöpfungsspiritualität, die in den orthodoxen und katholischen Kir-

chen des Ostens gepflegt wird. Nehmen wir gemeinsam unsere Verantwortung wahr!  

Wir Bischöfe bitten Sie herzlich: Unterstützen Sie die Menschen in Mittel-, Südost- und Osteuropa 

durch Ihr Interesse, Ihr Gebet und eine großzügige Spende bei der Kollekte am Pfingstsonntag.  

 

25. Februar 2021  

Für das Bistum Speyer 

 

Andreas Sturm 

Generalvikar 

 

Ergänzender Hinweis des Vorsitzenden der Kommission Weltkirche, Erzbischof Dr. Ludwig 

Schick: 

Liebe Schwestern und Brüder! Wegen der Corona-Krise kann die übliche Kollekte in den Gottesdiensten 

am Pfingstsonntag für unser Hilfswerk Renovabis in diesem Jahr nur eingeschränkt gehalten werden. 

Wir Bischöfe bitten Sie, unserem Aufruf Beachtung zu schenken und die Kollekte großzügig zu unter-

stützen. Sie können Ihre Spende auch direkt auf das Konto von Renovabis überweisen (Renovabis e.V., 

IBAN: DE94 4726 0307 0000 0094 00; BIC: GENODEMlBKC, Bank für Kirche und Caritas eG). Ge-

gebenenfalls finden Sie in den Kirchen auch einen Opferstock mit der Aufschrift „Spenden für Renova-
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bis“ oder kennzeichnen einen Briefumschlag mit „Spende für Renovabis“ bzw. verwenden die ausge-

teilten Spendentüten, die Sie in einen Opferstock oder in den Briefkasten des Pfarramtes einwerfen kön-

nen. 

 

Der vorstehende Aufruf war am Sonntag, dem 16.05.2021, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) 

zu verlesen und den Gemeinden darüber hinaus auch in anderer geeigneter Weise bekannt zu machen. 

Er wurde den Pfarreien per E-Mail zugeschickt und wird hier zur Dokumentation abgedruckt.  

Der Ertrag der Kollekte am Pfingstsonntag, dem 23.05.2021, ist ausschließlich für die Solidaritätsak-

tion Renovabis bestimmt. 

 

 

Der Bischof von Speyer 

26 Ordnung für das Verfahren zur Anerkennung des Leids 

Präambel 

Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen.1 Sexueller Missbrauch an Minderjährigen sowie an schutz- 

oder hilfebedürftigen Erwachsenen – gerade wenn Kleriker, Ordensleute oder Beschäftigte im kirchli-

chen Dienst solche Taten begehen –, erschüttert nicht selten bei den Betroffenen und ihren Angehörigen 

sowie Nahestehenden und Hinterbliebenen das Grundvertrauen in die Menschen und in Gott.2 In jedem 

Fall besteht die Gefahr schwerer physischer und psychischer Schädigungen. Erlittenes Leid kann nicht 

ungeschehen gemacht werden. 

Im Bewusstsein dessen, in Umsetzung der Erkenntnisse der MHG-Studie und in Weiterentwicklung des 

Verfahrens zur Anerkennung des Leids ergeht deshalb diese Ordnung für das Verfahren Anerkennung 

des Leids, die die bisher geltenden Regelungen zum Verfahren zu Leistungen in Anerkennung zugefüg-

ten Leids ablösen. 

Durch die materiellen Leistungen soll gegenüber den Betroffenen zum Ausdruck gebracht werden, dass 

die deutschen Bistümer Verantwortung für erlittenes Unrecht und Leid übernehmen. Die primäre Ver-

antwortung zur Erbringung von Leistungen liegt beim Täter. Überdies gibt es auch eine Verantwortung 

der kirchlichen Institutionen über den einzelnen Täter hinaus. Die Leistungen in Anerkennung des Leids 

werden durch die Diözesen in Deutschland als freiwillige Leistungen und unabhängig von Rechtsan-

sprüchen erbracht. Dies geschieht als Zeichen der institutionellen Mitverantwortung und zur Sicherstel-

lung von Leistungen an Betroffene ohne eine gerichtliche Geltendmachung und insbesondere, wenn 

                                                      
1  „Sexueller  Missbrauch ist ein Verbrechen“, Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Deut-

schen Bischofskonferenz, Statement zur Vorstellung der Studie „Sexueller Missbrauch an Min-

derjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der 

Deutschen Bischofskonferenz“ am 25. September 2018 in Fulda. 

2  Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifischen Perso-

nenbezeichnungen differenziert. Die gewählte Form schließt alle Geschlechter ein. 
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nach staatlichem Recht vorgesehene Ansprüche gegenüber dem Beschuldigten wegen Verjährung oder 

Tod nicht mehr geltend gemacht werden können. 

Die Regelungen der „Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- 

oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst“ in 

ihrer jeweils geltenden Fassung bleiben durch diese Ordnung unberührt. 

1. Begriffsbestimmungen 

(1) Materielle Leistungen in Anerkennung des Leids sind Geldzahlungen nach Maßgabe des Ab-

schnitts 8 dieser Ordnung.  

(2) Kosten für Therapie und Paarberatung sind Leistungen nach Abschnitt 9 dieser Ordnung.  

(3) Betroffene im Sinne dieser Ordnung sind Minderjährige und Personen nach Abschnitt 1 Abs. 5, zu 

deren Lasten eine Tat im Sinne von Abschnitt 3 begangen wurde. 

(4) Ein kirchlicher Kontext im Sinne dieser Ordnung ist gegeben, wenn eine Tat im Sinne von Ab-

schnitt 3 begangen wurde von Klerikern der Diözese Speyer oder von  

– Ordensangehörigen in einem Gestellungsverhältnis im Jurisdiktionsbereich des Diözesanbischofs 

– Kandidaten für das Weiheamt im Bereich der Diözese Speyer 

– Kirchenbeamten der Diözese Speyer 

– Mitarbeitern eines der verfassten Kirche im Bereich der Diözese Speyer zugehörenden Rechts-

trägers 

– zu ihrer Berufsausbildung tätigen Personen eines der verfassten Kirche im Bereich der Diözese 

Speyer zugehörenden Rechtsträgers 

– nach dem Bundesfreiwilligengesetz (BFDG) oder dem Jugendfreiwilligendienstgesetz (JFDG) 

oder in vergleichbaren Diensten tätigen Personen sowie Praktikanten eines der verfassten Kirche 

im Bereich der Diözese Speyer zugehörenden Rechtsträgers 

– Ehrenamtlichen im Rahmen ihrer Tätigkeit eines der verfassten Kirche im Bereich der Diözese 

Speyer zugehörenden Rechtsträgers  

im Rahmen der Erfüllung ihres dienstlichen Auftrags. 

(5) Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene im Sinne dieser Ordnung sind Schutzbefohlene im Sinne 

des § 225 Abs. 1 2. Alt. StGB1. Diesen Personen gegenüber tragen Beschäftigte im kirchlichen Dienst 

eine besondere Verantwortung, entweder weil sie ihrer Fürsorge und Obhut anvertraut sind oder weil 

bei ihnen allein aufgrund ihrer Schutz- oder Hilfebedürftigkeit eine besondere Gefährdung im Sinne 

dieser Ordnung besteht. Weiterhin sind darunter Personen zu verstehen, die einem besonderen Macht- 

und/oder Abhängigkeitsverhältnis unterworfen sind. Ein solches besonderes Macht- und/oder Abhän-

gigkeitsverhältnis kann auch im seelsorglichen Kontext gegeben sein oder entstehen. 

                                                      
1  Wer eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die 1. seiner Fürsorge oder 

Obhut untersteht, 2. seinem Hausstand angehört, 3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt 

überlassen worden oder 4. ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet 

ist, (…). (StGB § 225 Abs. 1) 
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(6) Ansprechpersonen sind die nach Abschnitt 4 der „Ordnung für den Umgang mit sexuellem Miss-

brauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Be-

schäftigte im kirchlichen Dienst“ in der Diözese Speyer beauftragten Personen.  

2. Persönlicher Anwendungsbereich  

Diese Ordnung findet Anwendung auf Anträge auf materielle Leistungen in Anerkennung des erlittenen 

Leids von Betroffenen, die in der Diözese Speyer als Minderjährige oder schutz- oder hilfebedürftige 

Erwachsene sexuellen Missbrauch im Sinne dieser Ordnung im kirchlichen Kontext erlitten haben. 

3. Sachlicher Anwendungsbereich 

Diese Ordnung berücksichtigt die Bestimmungen sowohl des kirchlichen als auch des staatlichen 

Rechts. Der Begriff sexueller Missbrauch im Sinne dieser Ordnung umfasst sowohl strafbare als auch 

nicht strafbare sexualbezogene Handlungen und Grenzverletzungen. 

Die Ordnung bezieht sich  

a) auf Handlungen nach dem 13. Abschnitt des Besonderen Teils des Strafgesetzbuches (StGB) so-

wie weitere sexualbezogene Straftaten, 

b) auf Handlungen nach can. 1395 § 2 CIC in Verbindung mit Art. 6 § 1 SST1, nach can. 1387 CIC 

in Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 4 SST wie auch nach Art 4 § 1 n. 1 SST in Verbindung mit 

can. 1378 § 1 CIC, soweit sie an Minderjährigen oder an Personen, deren Vernunftgebrauch ha-

bituell eingeschränkt ist, begangen werden, 

c) auf Handlungen nach Art. 1 § 1a) des Motu proprio „Vos estis lux mundi“, 

d) unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls auf Handlungen unterhalb der 

Schwelle der Strafbarkeit, die im pastoralen oder erzieherischen sowie im betreuenden, beraten-

den oder pflegenden Umgang mit Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 

eine sexualbezogene Grenzverletzung oder einen sonstigen sexuellen Übergriff darstellen. 

4. Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen 

Über die Höhe materieller Leistungen in Anerkennung des Leids entscheidet eine zentrale und unab-

hängige Kommission für Anerkennungsleistungen.  

a) Mitgliedschaft 

(1) Der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) gehören mindestens sieben 

Personen an.  

                                                      
1  Papst Johannes Paul II., Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (SST) vom 30. April 

2001. Der in diesem Schreiben angekündigte normative Teil liegt in seiner geltenden Form als 

Normae de gravioribus delictis vom 21. Mai 2010 vor. (Diese Normen werden zitiert unter Nen-

nung des entsprechenden Artikels und unter Zufügung des Kürzels für das Bezugsdokument: 

SST.) 
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(2) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission sollen über psychiatrische/trauma-psychologische, 

(sozial-)pädagogische, juristische, medizinische oder theologische Ausbildungsabschlüsse und Berufs-

erfahrung verfügen. Mindestens ein Mitglied muss die Befähigung zum staatlichen Richteramt besitzen. 

Sie sollen in keinem Arbeits- oder Beamtenverhältnis zu einem kirchlichen Rechtsträger stehen oder in 

der Vergangenheit gestanden haben. 

(3) Die Mitglieder werden durch den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz im Benehmen mit 

der Deutschen Ordensobernkonferenz nach Bestätigung durch den Ständigen Rat der Deutschen Bi-

schofskonferenz für die Amtszeit von vier Jahren ernannt. Eine Wiederernennung ist möglich. Die Na-

men der Mitglieder werden auf der Webseite der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlicht. 

(4) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen üben ihre Tätigkeit eh-

renamtlich aus. Sie erhalten eine angemessene Aufwandsentschädigung, Erstattung der Reisekosten so-

wie Angebote zur Supervision.  

(5) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen sind von Weisungen 

unabhängig und nur an diese Ordnung und ihr Gewissen gebunden. Die Mitglieder der Unabhängigen 

Kommission haben über die Angelegenheiten und Tatsachen, die ihnen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu 

diesem Gremium bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch nach ihrem Aus-

scheiden aus der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen. 

(6) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen wählen mit der Mehr-

heit von Zweidritteln der Mitglieder für die jeweilige Amtszeit ein Mitglied zum Vorsitzenden und ein 

weiteres Mitglied als Stellvertreter. 

(7) Ein Mitglied der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen kann jederzeit ohne An-

gabe von Gründen seine Mitgliedschaft beenden. Dies ist dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofs-

konferenz schriftlich mitzuteilen.  

(8) Die Mitgliedschaft in der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen kann bei unüber-

brückbaren Differenzen, die eine vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der Unabhängigen Kom-

mission für Anerkennungsleistungen unmöglich erscheinen lassen, durch Beschluss der Unabhängigen 

Kommission beendet werden. Die Entscheidung hierzu muss durch eine 5/7 Mehrheit der Mitglieder 

erfolgen.  

(9) Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit vorzeitig aus, erfolgt eine Nachbenennung für die rest-

liche Amtszeit nach Maßgabe der Bestimmungen in den Absätzen 2 und 3.  

b) Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen  

(1) Bei der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen wird eine Geschäftsstelle einge-

richtet. Der Verband der Diözesen Deutschlands (Körperschaft des öffentlichen Rechts) ist Träger der 

Geschäftsstelle. Diese wird in dem für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Umfang personell, finan-

ziell und sächlich ausgestattet. 

(2) Die Kommunikation mit den kirchlichen Institutionen und den Ansprechpersonen erfolgt ausschließ-

lich über die Geschäftsstelle. 

(3) Die Geschäftsstelle unterstützt die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen in enger 

Abstimmung mit dem Vorsitzenden bei der Erledigung seiner Aufgaben. Zu den Aufgaben der Ge-

schäftsstelle gehören insbesondere:  
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– die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Unabhängigen Kommission,  

– die Entgegennahme von durch kirchliche Institutionen oder Ansprechpersonen übersandten An-

trägen auf Anerkennung des Leids,  

– die das einzelne Verfahren betreffende Kommunikation mit den betroffenen kirchlichen Institu-

tionen,  

– die Aufbereitung der Anträge zur Entscheidung und die notwendigen Maßnahmen zum Schutz 

der personenbezogenen Daten,  

– die Dokumentation der Entscheidungen der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleis-

tungen,  

– die Anweisung der Auszahlung von festgelegten materiellen Leistungen, 

– die Aufbewahrung der Anträge unter Wahrung des staatlichen und kirchlichen Datenschutz- und 

Archivrechts. 

(4) Die Geschäftsstelle untersteht den fachlichen Weisungen des Vorsitzenden der Unabhängigen Kom-

mission.  

(5) Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle haben über die Angelegenheiten und Tatsachen, die ihnen auf-

grund ihrer Mitarbeit bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch nach ihrem 

Ausscheiden aus der Geschäftsstelle. 

c) Arbeitsweise der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen 

(1) Die Sitzungen der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen sollen mindestens vier-

teljährlich stattfinden, bei Bedarf auch häufiger. Die Geschäftsstelle terminiert die Sitzungen in Abstim-

mung mit dem Vorsitzenden und lädt hierzu rechtzeitig ein. Ein Mitarbeiter der Geschäftsstelle nimmt 

an den Sitzungen der Unabhängigen Kommission als Protokollführer ohne Stimmrecht teil, soweit die 

Unabhängige Kommission nichts anderes beschließt. 

(2) Die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen tagt nicht-öffentlich.  

(3) Durch die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen erfolgen keine Anhörungen der 

Antragstellenden. Eigene Recherchen führt die Unabhängige Kommission nicht durch. Sofern der Be-

richterstatter jedoch grundlegende Fragen zu dem vorgelegten Fall hat, deren Beantwortung er als not-

wendig und maßgeblich im Hinblick auf die Gesamtbewertung befindet, so leitet die Geschäftsstelle 

diese Fragen an die zuständige Ansprechperson oder kirchliche Institution weiter. 

(4) Die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen trifft ihre Entscheidungen grundsätzlich 

in Sitzungen. Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf ihrer Mitglieder anwesend sind. Die Unab-

hängige Kommission kann für grundsätzlich geklärte Fallkonstellationen einstimmige Entscheidungen 

durch mindestens drei Mitglieder in ihrer Geschäftsordnung regeln. Sie trifft ihre Entscheidungen durch 

Beschluss, wobei Einstimmigkeit angestrebt wird. Ist Einstimmigkeit nicht erreichbar, werden die Ent-

scheidungen mit einfacher Mehrheit getroffen. Bei Stimmgleichheit entscheidet der Vorsitzende. Ent-

haltungen werden als nicht abgegebene Stimme gewertet. 

(5) Wenn alle Mitglieder der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen einverstanden 

sind, können Sitzungen auch als Telefon- oder Videokonferenzen stattfinden; Beschlüsse sind unver-

züglich zu dokumentieren.  

(6) Der Vorsitzende der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen bestimmt für jeden zu 

bearbeitenden Antrag ein Mitglied als Berichterstatter. 
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(7) Die Mitglieder erhalten Einsicht in die Unterlagen.  

(8) Zur Organisation der Arbeit und zur Bestimmung der Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle kann 

sich die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen eine Geschäftsordnung geben.  

5. Antragstellung 

(1) Personen, die angeben, als Minderjährige oder schutz- und hilfebedürftige Erwachsene sexuellen 

Missbrauch im Sinne dieser Ordnung im kirchlichen Kontext erlitten zu haben, können einen Antrag 

auf materielle Leistungen in Anerkennung des Leids und/oder Übernahme von Kosten für Therapie oder 

Paarberatung stellen.  

(2) Für die Entgegennahme von Anträgen auf materielle Leistungen gemäß dieser Ordnung sind in aller 

Regel die Ansprechpersonen der betroffenen kirchlichen Institutionen, in dessen Dienst der Beschul-

digte zum Tatzeitpunkt beschäftigt war, zuständig, die den Antragstellern, sofern von diesen gewünscht, 

auch Hilfestellung bei der Antragstellung leisten. Es sind die von der Deutschen Bischofskonferenz und 

der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen vorgesehenen Formulare zu verwenden. 

Die Richtigkeit aller Angaben ist an Eides statt zu versichern. 

(3) Der Antrag kann ausnahmsweise auch unmittelbar an die Unabhängige Kommission für Anerken-

nungsleistungen übermittelt werden, wenn die verantwortliche kirchliche Trägerinstitution nicht mehr 

existiert und es keinen Rechtsnachfolger gibt. Die Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommission ko-

ordiniert in diesem Fall die weitere Bearbeitung und Prüfung der Plausibilität. Sofern Anträge direkt an 

die Unabhängige Kommission gestellt werden und die verantwortliche kirchliche Institution noch exis-

tiert oder es einen Rechtsnachfolger gibt, leitet die Geschäftsstelle diese an die zuständige kirchliche 

Institution weiter. 

(4) Im Falle eines laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens soll die Bearbeitung des 

Antrags solange ruhen, bis in Abstimmung mit den Ermittlungsbehörden eine Anhörung des Beschul-

digten im Rahmen der Plausibilitätsprüfung ohne Beeinträchtigung der staatsanwaltlichen Ermittlungen 

möglich ist.  

6. Prüfung der Plausibilität 

(1) Die Ansprechpersonen prüfen mit der vom Antrag betroffenen kirchlichen Institution die Plausibili-

tät der von der antragstellenden Person erhobenen Beschuldigungen. Die Plausibilität einer Tatschilde-

rung, beispielsweise zu Beschuldigtem, Tatort, Tatzeit und Tathergang, als Voraussetzung für den Erhalt 

von materiellen Leistungen ist dann gegeben, wenn sie objektiven Tatsachen nicht widerspricht und im 

Übrigen bei Würdigung aller Umstände eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für ihre Richtigkeit 

spricht. 

(2) Einer Plausibilitätsprüfung bedarf es nicht, wenn die geschilderte Tat bereits durch ein kirchliches 

oder staatliches Strafverfahren rechtskräftig festgestellt wurde oder im Rahmen einer kirchlichen Vor-

untersuchung oder eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens in objektiver Hinsicht tatbe-

standlich festgestellt wurde, aber aufgrund von Verfolgungsverjährung eingestellt wurde.  

(3) Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung wird der originale und vollständige Antrag von den An-

sprechpersonen oder der kirchlichen Institution an die Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommission 

weitergeleitet. Dem Antrag ist ein Votum zur Plausibilität beizufügen, das durch die Ansprechperson 

und die kirchliche Institution erstellt wurde. 
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(4) Die Geschäftsstelle prüft die Angaben zur Plausibilitätsprüfung. Sie prüft auch, ob die antragsstel-

lende Person bereits einen Antrag auf Anerkennung des Leids gestellt hat. Liegen der Geschäftsstelle 

relevante Informationen vor, die der Ansprechperson oder kirchlichen Institution offensichtlich nicht 

bekannt waren, übermittelt sie diese, soweit rechtlich zulässig, an die kirchliche Institution. Die An-

sprechperson und die kirchliche Institution können auf dieser Grundlage ihr Votum überarbeiten.  

(5) Bei unklaren oder unvollständigen Angaben zur Plausibilitätsprüfung stellt die Geschäftsstelle Rück-

fragen an die den Antrag betreffende Ansprechperson oder kirchliche Institution. In diesem Fall sollen 

diese innerhalb von vier Wochen ihre Angaben präzisieren, vervollständigen oder dokumentieren, wa-

rum keine weiteren Angaben möglich sind. Der Vorgang wird durch die Geschäftsstelle dokumentiert. 

(6) Kommt die Geschäftsstelle gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Unabhängigen Kommission für 

Anerkennungsleistungen zu dem Ergebnis, dass das Votum zur Plausibilität nicht nachvollziehbar ist, 

nimmt die Geschäftsstelle Kontakt zur Ansprechperson oder kirchlichen Institution auf und übermittelt 

die Begründung. Die Ansprechperson oder kirchliche Institution können hierzu innerhalb von vier Wo-

chen Stellung nehmen. Anschließend ist zwischen der kirchlichen Institution und dem Vorsitzenden der 

Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen eine gemeinsame Entscheidung über das Er-

gebnis der Plausibilitätsprüfung herbeizuführen.  

(7) Sofern die Plausibilität abschließend verneint wurde, erfolgt eine Information über diese Entschei-

dung an die Ansprechperson und die kirchliche Institution. Diese wiederum informieren den Antragstel-

ler. In diesem Fall endet die Befassung durch die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistun-

gen und der Antrag wird bei der Geschäftsstelle gemäß Abschnitt 14 verwahrt.  

(8) Sofern die Plausibilität bejaht wurde, ist gemäß Abschnitt 8 zu verfahren. 

7. Kriterien für die Leistungsbemessung im konkreten Einzelfall 

Orientierungspunkte für die Höhe der materiellen Leistung können insbesondere sein:  

– die Häufigkeit des Missbrauchs, 

–  das Alter des Betroffenen zum Zeitpunkt des Missbrauchs, 

– die Zeitspanne in Fällen fortgesetzten Missbrauchs,  

– die Anzahl der Täter, 

– die Art der Tat, 

– die Anwendung oder die Androhung von körperlicher Gewalt beim sexuellen Missbrauch,  

– der Einsatz von Alkohol, Drogen oder Waffen,  

– ein bestehendes Abhängigkeitsverhältnis und Kontrolle (zum Beispiel: Heim, Internat) zum Zeit-

punkt der Tat,  

– die Ausnutzung der besonderen Hilfsbedürftigkeit des Betroffenen, 

– der Ort des Missbrauchs (zum Beispiel: sakraler Kontext), 

– die Art der körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen sowie weitere Folgen für den Be-

troffenen,  

– die Ausnutzung eines besonderen Vertrauensverhältnisses im kirchlichen Bereich,  

– das Verhalten des Beschuldigten nach der Tat, 

– ein institutionelles Versagen durch kirchliche Verantwortungsträger, sofern es ursächlich oder 

mitursächlich für den Missbrauch war oder diesen begünstigt oder nicht verhindert hat. 
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8. Festsetzung der Leistungshöhe bei Leistungen in Anerkennung des Leids 

(1) Die Leistungshöhe im Einzelfall wird durch die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleis-

tungen auf der Grundlage des von der Deutschen Bischofskonferenz beschlossenen finanziellen Zah-

lungsrahmens, der sich am oberen Bereich der durch staatliche Gerichte in vergleichbaren Fällen zuer-

kannten Schmerzensgelder orientiert, festgelegt. Dieser Zahlungsrahmen sieht Leistungen bis 50.000 

Euro vor. 

(2) Die Leistungen werden grundsätzlich als Einmalzahlungen ausgezahlt. Dabei kann in begründeten 

Einzelfällen auch eine Leistungsauszahlung in monatlichen oder jährlichen Raten erfolgen, wenn dies 

aus bestätigter therapeutischer Sicht im Interesse des Betroffenen angezeigt ist oder der Betroffene dies 

wünscht. Eine zusätzlich beantragte Erstattung von Kosten für Therapie und/oder Paarberatung bleibt 

davon unberührt.  

(3) In Ausnahmen können in besonders schweren Härtefällen höhere Leistungen oder anderweitige Un-

terstützungen durch die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen mit Zustimmung der 

kirchlichen Institution festgelegt werden. 

9. Übernahme von Kosten für Therapie und Paarberatung 

(1) Die Prüfung der Voraussetzungen einer Kostenerstattung, die Leistungsfestsetzung und Auszahlung 

der Kosten für Therapie und Paarberatung erfolgt unmittelbar und selbstständig durch die betroffene 

kirchliche Institution. 

(2) Auf der Grundlage eines von einem approbierten Psychotherapeuten vorgelegten Behandlungsplans 

werden Behandlungskosten (max. 50 Sitzungen) bis zur Höhe des Stundensatzes erstattet, der bei einer 

verhaltenstherapeutischen Behandlung entsprechend der Gebührenordnung für Psychotherapeuten 

(GOP) gezahlt wird, sofern die Krankenkasse oder ein anderer Kostenträger diese nicht übernimmt. Die 

Psychotherapeuten können eine Kostenübernahmezusage erhalten. Gegen Vorlage der von Psychothe-

rapeut und Patient abgezeichneten Rechnung werden die Kosten erstattet.  

(3) Auf der Grundlage des von einem Paarberater, der Psychologe oder Psychotherapeut sein muss, 

vorgelegten Behandlungsplans werden 25 Sitzungen für einen Stundensatz in Höhe von max. 125 Euro 

übernommen. Der Paarberater kann eine Kostenübernahmezusage erhalten. Gegen Vorlage der von dem 

Paarberater und den Klienten abgezeichneten Rechnung werden die Kosten erstattet.  

(4) Darüber hinaus beteiligt sich die Deutsche Bischofskonferenz – vorerst bis zum 31. Dezember 

2023 – am Ergänzenden Hilfesystem (EHS) für Betroffene sexuellen Missbrauchs, durch das Betroffene 

Unterstützung und Linderung von Folgewirkungen erhalten können, wenn Leistungen nicht von beste-

henden Hilfesystemen übernommen werden. Die Anträge sind über die Geschäftsstelle des Fonds Se-

xueller Missbrauch zu stellen.  

10. Antragstellung bei abgeschlossenen Verfahren zur Anerkennung des Leids 

(1) Auch Personen, die bereits vor dem 1. Januar 2021 Leistungen in Anerkennung des Leids erhalten 

haben, sind antragsberechtigt. Die Anträge sind mit dem dafür vorgesehenen Formular in der Regel bei 

den Ansprechpersonen der zuständigen kirchlichen Institution zu stellen. 

(2) In aller Regel verzichtet die kirchliche Institution zugunsten des Betroffenen auf eine erneute Prü-

fung der Plausibilität. Sofern nach Einschätzung der kirchlichen Institution eine erneute Prüfung der 

Plausibilität notwendig ist, sollen die zu erhebenden Informationen möglichst durch Auswertung der 
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bestehenden Akten eingeholt werden. Auf erneute Gespräche mit dem Betroffenen sowie alle Handlun-

gen, die eine Retraumatisierung herbeiführen können, ist nach Möglichkeit zu verzichten.  

(3) Die kirchliche Institution bestätigt anschließend das bereits durchgeführte Verfahren zur Anerken-

nung des Leids, vermerkt die Höhe der bereits ausgezahlten Leistungen an den Betroffenen und leitet 

den Antrag nebst dem Votum über die ggf. durchgeführte Plausibilitätsprüfung an die Geschäftsstelle 

der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen weiter.  

(4) Die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen bestimmt die neue Leistungshöhe unter 

Berücksichtigung der ergangenen Empfehlung der Zentralen Koordinierungsstelle im bis zum 31. De-

zember 2020 gültigen Verfahren zur Anerkennung des Leids. 

(5) Bereits ausgezahlte finanzielle Leistungen durch eine kirchliche Institution oder den Beschuldigten 

werden auf die festgelegte materielle Leistung angerechnet. Dies gilt nicht für Zahlungen im Zusam-

menhang mit einer Therapie wegen des durch einen sexuellen Missbrauch verursachten Leids. 

11. Leistungsinformation und Auszahlung 

(1) Alle Leistungen sind freiwillige Leistungen der kirchlichen Institutionen in Anerkennung des erlit-

tenen Leids ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.  

(2) Die Geschäftsstelle unterrichtet die zuständige kirchliche Institution sowie die zuständige Ansprech-

person schriftlich über die festgelegte Leistungshöhe.  

(3) Die Geschäftsstelle unterrichtet die antragstellende Person anschließend schriftlich über die festge-

legte Leistungshöhe und weist auf die Freiwilligkeit der Leistung nach Absatz 1 hin.  

(4) Die Auszahlung erfolgt anschließend durch die Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommission für 

Anerkennungsleistungen. Die kirchliche Institution stellt die notwendigen finanziellen Mittel zur Ver-

fügung.  

12. Erneute Befassung und Vorbringen neuer Informationen 

Es steht den Betroffenen frei, über die Ansprechpersonen oder zuständige kirchliche Institution den 

Antrag nach Abschluss des Verfahrens mit neuen Informationen der Unabhängigen Kommission für 

Anerkennungsleistungen zur erneuten Prüfung vorzulegen. In diesem Fall ist, sofern notwendig, gemäß 

den Bestimmungen in den Abschnitten 6 bis 9 zu verfahren. Über das Ergebnis der Prüfung wird der 

Betroffene unterrichtet. 

13. Berichtswesen 

Die Geschäftsstelle erstellt in Abstimmung mit dem Vorsitzenden der Unabhängigen Kommission für 

Anerkennungsleistungen jährlich einen schriftlichen Tätigkeitsbericht. Der Bericht wird veröffentlicht.   

14. Datenschutz und Aufbewahrung 

(1) Soweit diese Ordnung auf personenbezogene Daten einschließlich deren Verarbeitung anzuwenden 

ist, geht sie den Vorschriften des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) sowie der Anord-

nung über die Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen Kirche (Kirchliche Archivordnung – 

KAO) vor, sofern sie deren Datenschutzniveau nicht unterschreitet. Im Übrigen gelten das KDG, die zu 

seiner Durchführung erlassene Ordnung (KDG-DVO) sowie die Kirchliche Archivordnung (KAO).  
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(2) Die personenbezogenen Daten der Betroffenen aus Anträgen auf Anerkennung des Leids dürfen nur 

verarbeitet werden, sofern die Betroffenen jeweils ihre schriftliche Einwilligung in die Verarbeitung 

personenbezogener und besonderer Kategorien personenbezogener Daten zum Zwecke der Antragsbe-

arbeitung und der Erfüllung der Aufgaben der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen 

ausdrücklich erteilt haben.  

15. Schlussbestimmungen 

Diese Ordnung tritt mit Wirkung zum 01.01.2021 in Kraft. 

 

Speyer, den 18. Mai 2021 

 

 Dr. Karl-Heinz Wiesemann 

 Bischof von Speyer 

 

 

27 Handlungsanweisung zur Mitarbeitervertretungsordnung – MAVO – für die 

Diözese Speyer (OVB 2/2017 Seite 630) – für das Wahljahr 2021 in Zeiten der 

Corona-Pandemie 

I. 

Ist eine Mitarbeiterversammlung oder Teilversammlung gemäß § 10 Abs. 1 MAVO wegen der aktuellen 

Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie nicht möglich, ist durch den Dienstgeber ein Wahlausschuss 

zu organisieren.  

Den Dienstgeber trifft diese Pflicht, sofern Mitarbeiterrinnen und Mitarbeiter dem Dienstgeber den 

Wunsch zur Gründung einer Mitarbeitervertretung schriftlich anzeigen. 

Der Dienstgeber erfüllt diese Pflicht, indem er zeitnah a) mit geeigneten digitalen und analogen Mitteln 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Bildung eines Wahlausschusses mit zweiwöchiger Frist aufruft 

und b) diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche dem Aufruf gefolgt sind, öffentlich zum 

Wahlausschuss bestellt. 

II. 

Wegen der aktuellen Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie erfolgt die Wahl gemäß § 11 MAVO 

per Briefwahl. 

III. 

Die Mitarbeitervertretungsordnung – MAVO – für die Diözese Speyer (OVB 2/2017 Seite 630) bleibt 

im Übrigen unberührt. 

+++ 
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Inkraftsetzung für das Bistum Speyer 

Die vorstehende Handlungsanweisung zur Mitarbeitervertretungsordnung – MAVO – für die Diözese 

Speyer (OVB 2/2017 Seite 630) – für das Wahljahr 2021 in Zeiten der Corona-Pandemie setze ich hier-

mit für das Bistum Speyer zum 01.03.2021 in Kraft und am 31.12.2021 außer Kraft. 

Speyer, den 1. März 2021 

 

In Vertretung des Diözesanbischofs 

Andreas Sturm 

Generalvikar des Bistums Speyer 

 

28 Beschlüsse der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des 

Deutschen Caritasverbandes vom 25. Februar 2021 

Teil 1 Tarifrunde 

A. Mittlere Werte und Einmalzahlung  

Die nachfolgend festgelegten Euro-Beträge für die Vergütungs- und Entgeltbestandteile sind mittlere 

Werte und bis zum 31. Dezember 2022 befristet. 

Die im Tabellenanhang zu diesem Beschluss wiedergegebenen mittleren Vergütungs- und Entgeltwerte 

sind Teil dieses Beschlusses. 

Die Regionalkommissionen können zur Umsetzung dieses Beschlusses Einmalzahlungen festlegen. 

Ausgangswert für die jeweils erste Erhöhung ist der jeweilige mittlere Wert gültig am 1. Januar 2021. 

B. Änderungen in den Anlagen 31 bis 33 AVR 

I.  Entgelttabellen der Anlagen 31 bis 33 AVR  

1. Die mittleren Werte in den Anhängen A, B und C der Anlage 31 AVR werden 

• zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50,00 Euro, und  

• zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent erhöht. 

2. Die mittleren Werte in den Anhängen A, B und C der Anlage 32 AVR werden 

• zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50,00 Euro, und  

• zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent erhöht. 

3. Die mittleren Werte in Anhang A der Anlage 33 AVR werden 

• zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50,00 Euro, und  

• zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent erhöht. 

II.  Garantiebeträge nach § 3 Anhang F i.V.m. § 14 Abs. 4 a.F. der Anlage 31 AVR 

Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 14 Abs. 4 der Anlage 31 a.F. AVR werden  

• zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent und  

• zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent erhöht. 



OVB Speyer 3/2021  75 

III.  Garantiebeträge nach § 3 Anhang G i.V.m. § 14 Abs. 4 a.F. der Anlage 32 AVR 

Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 14 Abs. 4 der Anlage 32 a.F. AVR werden  

• zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent und  

• zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent erhöht. 

IV.  Garantiebeträge in Anlage 33 AVR 

Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 13 Abs. 4 der Anlage 33 AVR werden 

• zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent und  

• zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent erhöht. 

C. Änderung der mittleren Werte außerhalb der Anlage 7 und der Anlagen 31 bis 33 AVR 

I.  Vergütungstabelle in Anlage 3 AVR 

Die mittleren Werte der Anlage 3 AVR werden  

• zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50,00 Euro, und  

• zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent erhöht. 

II.  Weitere Vergütungsbestandteile 

1. Die mittleren Werte der weiteren dynamischen Vergütungsbestandteile werden 

• zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent und  

• zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent erhöht. 

2.  Abschnitt IV der Anlage 1 AVR 

Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgruppen 2 bis 5b nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den 

Tätigkeitsmerkmalen der Anlage 2 AVR wird die Regelvergütung wie folgt gekürzt: 

ab 1. April 2021 99,57 Euro 

ab 1. April 2022 101,36 Euro 

 

Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgruppen 5c bis 8 nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den 

Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1 bis 12 der Anlage 2 AVR wird die Regelvergütung wie 

folgt gekürzt: 

ab 1. April 2021 89,64 Euro 

ab 1. April 2022 91,25 Euro 

 

3.  Aus der Erhöhung der mittleren Werte nach B.II.1. ergeben sich die nachfolgend in den Ziffern 3.1 

bis 3.6 aufgeführten neuen mittleren Werte: 

3.1. Abschnitt V Buchstabe C der Anlage 1 AVR 

Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis vor dem 1. Juli 2008 bestanden hat, erhalten für jedes berücksichti-

gungsfähige Kind eine Kinderzulage in Höhe von: 

ab 1. April 2021 125,93 Euro 

ab 1. April 2022 128,20 Euro 
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Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 1. April 2021 nach folgender Tabelle für 

Mitarbeiter nach den Ver-

gütungsgruppen 

für das erste zu berück-

sichtigende Kind um 

für jedes weitere zu be-

rücksichtigende Kind um 

VG 12, 11, 10, und 9 7,12 Euro 35,57 Euro 

VG 9a 7,12 Euro 28,42 Euro 

VG 8 7,12 Euro 21,33 Euro 

 

Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 1. April 2022 nach folgender Tabelle für 

Mitarbeiter nach den Ver-

gütungsgruppen  

für das erste zu berück-

sichtigende Kind um 

für jedes weitere zu be-

rücksichtigende Kind um 

VG 12, 11, 10, und 9 7,25 Euro 36,21 Euro 

VG 9a 7,25 Euro 28,93 Euro 

VG 8 7,25 Euro 21,71 Euro  

 

3.2. Abschnitt XI Abs. (d) der Anlage 1 AVR 

Der Einsatzzuschlag im Rettungsdienst beträgt 

ab 1. April 2021 21,51 Euro 

ab 1. April 2022 21,90 Euro 

 

3.3. § 3 Abs. 2 der Anlage 1b AVR 

Die Zulage nach Abs. 1 beträgt monatlich: 

Für Mitarbeiter der Vergütungsgruppen ab 1. April 2021 

1 bis 2 148,63 Euro 

3 bis 5b 148,63 Euro 

5c bis 12 141,55 Euro 

 

Für Mitarbeiter der Vergütungsgruppen ab 1. April 2022 

1 bis 2 151,31 Euro 

3 bis 5b 151,31 Euro 

5c bis 12 144,10 Euro 

 

3.4. Anlage 2d zu den AVR 

Die Vergütungsgruppenzulage nach den Anmerkungen A bis F beträgt in Euro:  

ab A B C D E F 

1. April 2021 115,82 Euro 139,00 Euro 153,49 Euro 169,96 Euro 141,64 Euro 188,59 Euro 

1. April 2022 117,90 Euro 141,50 Euro 156,25 Euro 173,02 Euro 144,19 Euro 191,98 Euro 

 

3.5. § 1 Abs. 1 Satz 2 lit. e) und f) der Anlage 6a AVR 

e) für Arbeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr 

ab 1. April 2021 1,70 Euro 

ab 1. April 2022 1,73 Euro 
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f) für Arbeit an Samstagen in der Zeit von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

ab 1. April 2021 0,84 Euro 

ab 1. April 2022 0,86 Euro 

 

3.6. § 7 Absatz 1 Buchstabe a) und Buchstabe b) der Anlage 14 AVR 

Das Urlaubsgeld beträgt 

a) für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der Vergütungsgruppen 1 bis 5b der Anlagen 2, 2d 

und 2e AVR  

ab 1. April 2021 335,44 Euro 

ab 1. April 2022 341,48 Euro 

 

b) für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der Vergütungsgruppen 5c bis 12 der Anlagen 2, 2d 

und 2e AVR 

ab 1. April 2021 436,05 Euro 

ab 1. April 2022 443,90 Euro 

D. Änderungen in Anlage 7 AVR 

I.  Ausbildungsvergütungen 

Die mittleren Werte der Anlage 7 AVR werden 

• zum 1. April 2021 um 25,00 Euro und  

• zum 1. April 2022 um weitere 25,00 Euro erhöht. 

E.  Anlage 17a AVR - Altersteilzeit 

I.  § 1 Absatz 2 der Anlage 17a AVR wird wie folgt gefasst: 

„(2) Diese Regelung gilt für Mitarbeiter, die bis zum 30. Juni 2023 die jeweiligen Voraussetzungen 

dieser Regelung erfüllen und deren Altersteilzeitdienstverhältnis oder deren flexible Altersarbeitszeit 

vor dem 1. Juli 2023 begonnen hat.“ 

F.  Änderungen in Anlage 9 AVR 

I.  § 1 der Anlage 9 AVR wird wie folgt geändert: 

In § 1 Absatz 3 Satz 1 wird nach dem Wort „monatlich“ das Wort „mindestens“ eingefügt: 

„(3) 1Die vermögenswirksame Leistung beträgt monatlich mindestens 

a) für den vollbeschäftigten Mitarbeiter      EUR 6,65 

b) (weggefallen)   

c) für den teilzeitbeschäftigten Mitarbeiter vom Betrag nach Buchstabe a den Teil, der dem Maß der mit 

ihm vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit entspricht, 

d) für den zu seiner Ausbildung Beschäftigten     EUR 13,29, 

e) für die in Buchstabe d Genannten, deren Ausbildungsvergütung bzw. Entgelt monatlich mindestens 

971,45 Euro beträgt, Euro 6,65.“ 
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G. Entgeltumwandlung zum Zwecke des Fahrradleasings 

I.  In Anlage 1 AVR wird Abschnitt X „Zusatzbestimmungen zu den Bezügen“ um einen neuen 

Absatz g ergänzt: 

„(g) Bestandteile der Vergütung bzw. des Entgelts können einzelvertraglich zu Zwecken des Leasings 

von Fahrrädern im Sinne von § 63a StVZO umgewandelt werden.“  

 

H. Zulagen 

Alle nachfolgenden Euro-Beträge sind mittlere Werte.  

I.  Pflegezulage  

In § 12 der Anlagen 31 und 32 AVR wird mit Wirkung zum 1. März 2021 jeweils ein neuer Absatz 4 

eingefügt:  

„(4) 1Mitarbeiter der Entgeltgruppen P 4 bis P 16 erhalten ab dem 1. März 2021 eine monatliche Zulage 

von 70 Euro (Pflegezulage); die Pflegezulage wird zum 1. März 2022 auf 120 Euro erhöht. 2Ab dem 1. 

Januar 2023 nimmt die Pflegezulage an allgemeinen Entgelterhöhungen teil.“ 

II.  Intensivzulage  

Die monatliche Intensivzulage gemäß Anmerkung Nr. 2 zu den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgrup-

pen P 4 bis P 9 und 9b bis 12 Anhang D der Anlagen 31 und 32 AVR wird zum 1. März 2021 von 46,02 

Euro auf 100 Euro erhöht:  

In Anmerkung 2 zu den Tätigkeitsmerkmalen in Anhang D zu den Anlagen 31 und 32 AVR wird der 

Wert 46,02 Euro durch 100,00 Euro ersetzt. 

III.  Wechselschichtzulage 

Die Wechselschichtzulage wird für alle Mitarbeiter in den Anlagen 31, 32 und 33 AVR auf monatlich 

155 Euro zum 01. März 2021 pro Monat erhöht. Mitarbeiter, die nicht ständig Wechselschichtarbeit 

leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 0,93 Euro pro Stunde. 

§ 6 Abs. 4 der Anlagen 31, 32 und 33 AVR wird wie folgt neu gefasst: 

„(4) 1Mitarbeiter, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 155 

Euro monatlich. 2Mitarbeiter, die nicht ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechsel-

schichtzulage von 0,93 Euro pro Stunde.“ 

IV.  In § 12 der Anlage 32 AVR wird mit Wirkung zum 1. März 2021 ein neuer Absatz 3 eingefügt:  

„(3) Mitarbeiter, die in eine der Entgeltgruppen P 4 bis P 16 eingruppiert sind, erhalten zuzüglich zu 

dem Tabellenentgelt nach Absatz 1 eine nicht dynamische Zulage in Höhe von monatlich 25 Euro.“ 

 

I.  Weitere Regelungen 

I.  Streichung Anlage 15 AVR 

Die Anlage 15 AVR „Übergangsgeld“ wird ersatzlos gestrichen.  
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II.  Befristete Regelungen 

1. In Anlage 2 AVR wird in der Anmerkung 146 der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der 

Vergütungsgruppen 1 – 12 das Datum „31. Dezember 2021“ durch das Datum „31. Dezember 2022“ 

ersetzt.  

2. In § 5 der Anlage 22 AVR („Besondere Regelungen für Zusatzkräfte im häuslichen Umfeld in der 

ambulanten Pflege“) wird das Datum „31. Dezember 2021“ durch das Datum „31. Dezember 2022“ 

ersetzt. 

3. § 3 Absatz 1 der Anlage 23 AVR („Besondere Regelungen für Fahrdienste“) wird um einen neuen 

Satz 7 ergänzt; der bisherige Satz 7 wird zu Satz 8: 

„7In den Jahren 2022 und 2023 beträgt die Vergütung abweichend von Satz 1 96,00 v.H. der festgelegten 

Vergütung nach Vergütungsgruppe 11 Stufe 1 der jeweils geltenden Regelvergütungstabelle in Anlage 

3.“ 

4. Anlage 33 zu den AVR 

a) In § 13 Absatz 4 Satz 9 der Anlage 33 AVR wird das Datum „30. September 2021“ durch das Datum 

„30. Juni 2023“ ersetzt.   

b) Im Anhang B der Anlage 33 AVR wird in der Anmerkung 31 der Anmerkungen zu den Tätigkeits-

merkmalen der Entgeltgruppen S 2 bis S 18 (Anhang B zur Anlage 33) das Datum „30. September 2021“ 

durch das Datum „30. Juni 2023“ ersetzt. 

J.  Nachbesserung 

Sofern sich aus den endgültigen Tariftexten des Tarifabschlusses TVöD-VKA vom 25.10.2020 zu den 

Regelungen unter B. bis H. dieses Beschlusses abweichende Formulierungen, Inhalte oder betreffend 

die Anlagen 7, 31 bis 33 AVR abweichende Vergütungswerte ergeben, wird die Bundeskommission in 

ihrer nächsten auf die Veröffentlichung der endgültigen Tarifvertragstexte folgenden Sitzung diese be-

handeln und Beschlüsse hierzu fassen. 

Teil 2 Inkrafttreten  

Der Beschluss tritt zum 1. März 2021 in Kraft.  

Freiburg, den 25. Februar 2021 

gez. Heinz-Josef Kessmann 

Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission 
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Anhang 

Regelvergütung, Tabellenentgelte und weitere Vergütungsbestandteile 

(Mittlere Werte) 

in den Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen 

des Deutschen Caritasverbandes e. V. 

ab 1. April 2021 

 

 

Tabellenentgelte in Euro gemäß Anlage 3 AVR 

Mittlere Werte Anlage 3, gültig ab 1. April 2021 (+ 1,4 %, mindestens 50 Euro) 

 

 

Tabellenentgelte in Euro gemäß Anlage 3 AVR 

Mittlere Werte Anlage 3, gültig ab 1. April 2022 (+ 1,8 %) 
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Ausbildungsvergütungen in Euro gemäß Anlage 7 AVR 

Bezeichnung Zulage (Quelle AVR) 
01.04.2021 

(+25 Euro) 

01.04.2022 

(+25 Euro) 
 

Abschnitt B II: Schüler an Kranken- und Altenpflege-

schulen 
   

1. Ausbildungsjahr  1.165,69 1.190,69  

2. Ausbildungsjahr  1.227,07 1.252,07  

3. Ausbildungsjahr  1.328,38 1.353,38  

Abschnitt C II: Kranken- und Altenpflegehelfer    

Ausbildungsvergütung 1.089,91 1.114,91  

Abschnitt D: Praktikanten nach abgelegtem Examen    

1. Pharmazeutisch-technische Assistent/inn/en 1.627,02 1.652,02  

2. Masseure und med. Bademeister/innen 1.570,36 1.595,36  

3. Sozialarbeiter/innen 1.851,21 1.876,21  

4. Sozialpädagog/inn/en 1.851,21 1.876,21  

5. Erzieher/innen 1.627,02 1.652,02  

6. Kinderpfleger/innen 1.570,36 1.595,36  

7. Altenpfleger/innen 1.627,02 1.652,02  

8. Haus- und Familienpfleger/innen 1.627,02 1.652,02  

9. Heilerziehungshelfer/innen 1.570,36 1.595,36  

10. Heilerziehungspfleger/innen 1.688,76 1.713,76  

11. Arbeitserzieher/innen 1.688,76 1.713,76  

12. Rettungsassistent/inn/en 1.570,36 1.595,36  

Abschnitt E: Auszubildende    

1. Ausbildungsjahr  1.043,26 1.068,26  

2. Ausbildungsjahr  1.093,20 1.118,20  

3. Ausbildungsjahr  1.139,02 1.164,02  

4. Ausbildungsjahr  1.202,59 1.227,59  

Abschnitt G: Auszubildende    

1. Ausbildungsjahr  1.040,24 1.065,24  

2. Ausbildungsjahr  1.100,30 1.125,30  

3. Ausbildungsjahr  1.197,03 1.222,03  
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Tabellenentgelte in Euro gemäß Anhang A zu Anlage 31 zu den AVR 

Mittlere Werte – EG-Tabelle Anlage 31 AVR, 

gültig ab 1. April 2021 (+ 1,4 %, mindestens 50 Euro) 

Ent- 
gelt- 
gruppe 

 Grundentgelt   Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG 15 4.928,35 5.263,48 5.637,30 6.147,62 6.672,58 7.017,95 

EG 14 4.462,65 4.766,11 5.162,41 5.602,17 6.092,39 6.444,31 

EG 13 4.113,41 4.445,99 4.824,60 5.235,66 5.719,35 5.981,85 

EG 12 3.686,55 4.069,25 4.516,49 5.012,74 5.595,03 5.871,32 

EG 11 3.558,11 3.910,10 4.240,84 4.599,68 5.090,78 5.367,08 

EG 10 3.430,51 3.706,30 4.019,82 4.359,85 4.738,50 4.862,83 

EG 9c 3.330,42 3.576,45 3.844,01 4.132,31 4.442,23 4.664,40 

EG 9b 3.124,70 3.355,30 3.500,00 3.928,24 4.181,99 4.475,93 

 

Mittlere Werte – EG-Tabelle Anlage 31 AVR, 

gültig ab 1. April 2022 (+ 1,8 %) 

Ent- 

gelt-  Grundentgelt   Entwicklungsstufen 

gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG 15 5.017,06 5.358,22 5.738,77 6.258,28 6.792,69 7.144,27 

EG 14 4.542,98 4.851,90 5.255,33 5.703,01 6.202,05 6.560,31 

EG 13 4.187,45 4.526,02 4.911,44 5.329,90 5.822,30 6.089,52 

EG 12 3.752,91 4.142,50 4.597,79 5.102,97 5.695,74 5.977,00 

EG 11 3.622,16 3.980,48 4.317,18 4.682,47 5.182,41 5.463,69 

EG 10 3.492,26 3.773,01 4.092,18 4.438,33 4.823,79 4.950,36 

EG 9c 3.390,37 3.640,83 3.913,20 4.206,69 4.522,19 4.748,36 

EG 9b 3.180,94 3.415,70 3.563,00 3.998,95 4.257,27 4.556,50 
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Tabellenentgelte in Euro gemäß Anhang B zu Anlage 31 AVR 

Mittlere Werte – P-Tabelle Anlage 31 AVR, 

gültig ab 1. April 2021 (+ 1,4 %, mindestens 50 Euro) 

Ent- 

gelt-  Grundentgelt   Entwicklungsstufen 

gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

P 16  4.411,44 4.566,09 5.065,45 5.647,54 5.904,31 

P 15  4.316,70 4.458,22 4.812,05 5.235,51 5.397,23 

P 14  4.212,26 4.350,37 4.695,64 5.164,74 5.250,34 

P 13  4.107,84 4.242,52 4.579,21 4.822,33 4.885,10 

P 12  3.898,94 4.026,79 4.346,38 4.542,69 4.634,00 

P 11  3.690,08 3.811,07 4.113,54 4.314,41 4.405,73 

P 10  3.483,15 3.595,70 3.914,93 4.069,02 4.166,03 

P 9  3.314,30 3.483,15 3.595,70 3.812,20 3.903,51 

P 8  3.053,48 3.199,83 3.387,47 3.539,01 3.750,98 

P 7  2.880,56 3.053,48 3.319,54 3.452,54 3.589,56 

P 6 2.429,67 2.588,09 2.747,56 3.086,75 3.173,21 3.332,80 

P 4 2.365,15 2.421,18 2.462,72 2.494,08 2.519,59 2.557,85 

 

Mittlere Werte – P-Tabelle Anlage 31 AVR, 

gültig ab 1. April 2022 (+ 1,8 %) 

Ent- 

gelt-  Grundentgelt   Entwicklungsstufen 

gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

P 16  4.490,85 4.648,28 5.156,63 5.749,20 6.010,59 

P 15  4.394,40 4.538,47 4.898,67 5.329,75 5.494,38 

P 14  4.288,08 4.428,68 4.780,16 5.257,71 5.344,85 

P 13  4.181,78 4.318,89 4.661,64 4.909,13 4.973,03 

P 12  3.969,12 4.099,27 4.424,61 4.624,46 4.717,41 

P 11  3.756,50 3.879,67 4.187,58 4.392,07 4.485,03 

P 10  3.545,85 3.660,42 3.985,40 4.142,26 4.241,02 

P 9  3.373,96 3.545,85 3.660,42 3.880,82 3.973,77 

P 8  3.108,44 3.257,43 3.448,44 3.602,71 3.818,50 

P 7  2.932,41 3.108,44 3.379,29 3.514,69 3.654,17 

P 6 2.473,40 2.634,68 2.797,02 3.142,31 3.230,33 3.392,79 

P 4 2.407,72 2.464,76 2.507,05 2.538,97 2.564,94 2.603,89 
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Stundenentgelte in Euro gemäß Anhang C zu Anlage 31 AVR 

Entgelt- 
 gruppe  

01.04.2021 (+1,4%) 01.04.2022 (+1,8%) 

EG 15 30,96 31,52 

EG 14 28,55 29,06 

EG 13 27,31 27,80 

EG 12 25,83 26,29 

EG 11 23,62 24,05 

EG 10 21,76 22,15 

EG 9c 21,69 22,08 

EG 9b 20,56 20,93 

 

Entgelt- 
 gruppe  

01.04.2021 (+1,4%) 01.04.2022 (+1,8%) 

P 16 28,06 28,57 

P 15 26,21 26,68 

P 14 24,77 25,22 

P 13 23,21 23,63 

P 12 22,35 22,75 

P 11 21,55 21,94 

P 10 20,57 20,94 

P 9 20,26 20,62 

P 8 19,36 19,71 

P 7 18,55 18,88 

P 6 17,18 17,49 

P 4 14,52 14,78 
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Tabellenentgelte in Euro gemäß Anhang A zu Anlage 32 AVR 

Mittlere Werte – EG-Tabelle Anlage 32 AVR, 

gültig ab 1. April 2021 (+ 1,4 %, mindestens 50 Euro) 

Ent- 
gelt- 
gruppe 

 Grundentgelt   Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG 15 4.928,35 5.263,48 5.637,30 6.147,62 6.672,58 7.017,95 

EG 14 4.462,65 4.766,11 5.162,41 5.602,17 6.092,39 6.444,31 

EG 13 4.113,41 4.445,99 4.824,60 5.235,66 5.719,35 5.981,85 

EG 12 3.686,55 4.069,25 4.516,49 5.012,74 5.595,03 5.871,32 

EG 11 3.558,11 3.910,10 4.240,84 4.599,68 5.090,78 5.367,08 

EG 10 3.430,51 3.706,30 4.019,82 4.359,85 4.738,50 4.862,83 

EG 9c 3.330,42 3.576,45 3.844,01 4.132,31 4.442,23 4.664,40 

EG 9b 3.124,70 3.355,30 3.500,00 3.928,24 4.181,99 4.475,93 

 

Mittlere Werte – EG-Tabelle Anlage 32 AVR, 

gültig ab 1. April 2022 (+ 1,8 %) 

Ent- 
gelt- 
gruppe 

 Grundentgelt   Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG 15 5.017,06 5.358,22 5.738,77 6.258,28 6.792,69 7.144,27 

EG 14 4.542,98 4.851,90 5.255,33 5.703,01 6.202,05 6.560,31 

EG 13 4.187,45 4.526,02 4.911,44 5.329,90 5.822,30 6.089,52 

EG 12 3.752,91 4.142,50 4.597,79 5.102,97 5.695,74 5.977,00 

EG 11 3.622,16 3.980,48 4.317,18 4.682,47 5.182,41 5.463,69 

EG 10 3.492,26 3.773,01 4.092,18 4.438,33 4.823,79 4.950,36 

EG 9c 3.390,37 3.640,83 3.913,20 4.206,69 4.522,19 4.748,36 

EG 9b 3.180,94 3.415,70 3.563,00 3.998,95 4.257,27 4.556,50 
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Tabellenentgelte in Euro gemäß Anhang B zu Anlage 32 AVR 

Mittlere Werte – P-Tabelle Anlage 32 AVR, 

gültig ab 1. April 2021 (+ 1,4 %, mindestens 50 Euro) 

Ent- 
gelt- 
gruppe 

 Grundentgelt   Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

P 16 
 

4.411,44 4.566,09 5.065,45 5.647,54 5.904,31 

P 15 
 

4.316,70 4.458,22 4.812,05 5.235,51 5.397,23 

P 14 
 

4.212,26 4.350,37 4.695,64 5.164,74 5.250,34 

P 13 
 

4.107,84 4.242,52 4.579,21 4.822,33 4.885,10 

P 12 
 

3.898,94 4.026,79 4.346,38 4.542,69 4.634,00 

P 11 
 

3.690,08 3.811,07 4.113,54 4.314,41 4.405,73 

P 10 
 

3.483,15 3.595,70 3.914,93 4.069,02 4.166,03 

P 9 
 

3.314,30 3.483,15 3.595,70 3.812,20 3.903,51 

P 8 
 

3.053,48 3.199,83 3.387,47 3.539,01 3.750,98 

P 7 
 

2.880,56 3.053,48 3.319,54 3.452,54 3.589,56 

P 6 2.429,67 2.588,09 2.747,56 3.086,75 3.173,21 3.332,80 

P 4 2.365,15 2.421,18 2.462,72 2.494,08 2.519,59 2.557,85 

 

Mittlere Werte – P-Tabelle Anlage 32 AVR, 

gültig ab 1. April 2022 (+ 1,8 %) 

Ent- 
gelt- 
gruppe 

 Grundentgelt   Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

P 16  4.490,85 4.648,28 5.156,63 5.749,20 6.010,59 

P 15  4.394,40 4.538,47 4.898,67 5.329,75 5.494,38 

P 14  4.288,08 4.428,68 4.780,16 5.257,71 5.344,85 

P 13  4.181,78 4.318,89 4.661,64 4.909,13 4.973,03 

P 12  3.969,12 4.099,27 4.424,61 4.624,46 4.717,41 

P 11  3.756,50 3.879,67 4.187,58 4.392,07 4.485,03 

P 10  3.545,85 3.660,42 3.985,40 4.142,26 4.241,02 

P 9  3.373,96 3.545,85 3.660,42 3.880,82 3.973,77 

P 8  3.108,44 3.257,43 3.448,44 3.602,71 3.818,50 

P 7  2.932,41 3.108,44 3.379,29 3.514,69 3.654,17 

P 6 2.473,40 2.634,68 2.797,02 3.142,31 3.230,33 3.392,79 

P 4 2.407,72 2.464,76 2.507,05 2.538,97 2.564,94 2.603,89 
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Stundenentgelte in Euro gemäß Anhang C zu Anlage 32 AVR 

Entgelt- 
gruppe  

01.04.2021 (+1,4%) 01.04.2022 (+1,8%) 

EG 15 30,96 31,52 

EG 14 28,55 29,06 

EG 13 27,31 27,80 

EG 12 25,83 26,29 

EG 11 23,62 24,05 

EG 10 21,76 22,15 

EG 9c 21,69 22,08 

EG 9b 20,56 20,93 

 

Entgelt- 
 gruppe  

01.04.2021 (+1,4%) 01.04.2022 (+1,8%) 

P 16 28,06 28,57 

P 15 26,21 26,68 

P 14 24,77 25,22 

P 13 23,21 23,63 

P 12 22,35 22,75 

P 11 21,55 21,94 

P 10 20,57 20,94 

P 9 20,26 20,62 

P 8 19,36 19,71 

P 7 18,55 18,88 

P 6 17,18 17,49 

P 4 14,52 14,78 
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Tabellenentgelte in Euro gemäß Anhang A zu Anlage 33 AVR 

Mittlere Werte – S-Tabelle Anlage 33 AVR, 

gültig ab 1. April 2021 (+ 1,4 %, mindestens 50 Euro) 

Entgelt- 
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

 S 18  3.954,60 4.060,36 4.584,31 4.977,24 5.566,65 5.926,84 

 S 17  3.630,87 3.896,65 4.322,33 4.584,31 5.108,21 5.416,02 

 S 16  3.552,52 3.811,52 4.099,67 4.453,31 4.846,25 5.082,02 

 S 15  3.420,09 3.667,41 3.929,41 4.230,66 4.715,28 4.924,83 

 S 14  3.385,53 3.629,81 3.920,94 4.217,08 4.544,56 4.773,76 

 S 13  3.301,68 3.539,70 3.863,91 4.125,84 4.453,31 4.617,03 

 S 12  3.292,48 3.529,83 3.840,48 4.115,53 4.456,09 4.600,17 

 S 11b  3.246,36 3.480,33 3.644,72 4.063,86 4.391,31 4.587,78 

 S 11a  3.184,84 3.414,31 3.577,32 3.994,89 4.322,33 4.518,80 

 S 10  2.964,47 3.265,62 3.416,21 3.866,09 4.233,05 4.534,46 

 S 9  2.942,66 3.154,40 3.401,85 3.763,74 4.105,91 4.368,23 

 S 8b  2.942,66 3.154,40 3.401,85 3.763,74 4.105,91 4.368,23 

 S 8a  2.879,77 3.086,91 3.300,62 3.503,09 3.701,02 3.909,16 

 S 7  2.805,05 3.006,72 3.207,39 3.408,02 3.558,53 3.785,32 

 S 6  nicht besetzt 

 S 5  nicht besetzt 

 S 4  2.682,35 2.875,04 3.050,62 3.169,76 3.282,63 3.458,47 

 S 3  2.526,93 2.708,24 2.876,92 3.031,80 3.102,66 3.187,31 

 S 2  2.335,34 2.446,40 2.528,56 2.617,76 2.718,07 2.818,42 

 

Mittlere Werte – S-Tabelle Anlage 33 AVR, 

gültig ab 1. April 2022 (+ 1,8 %) 

Entgelt- 
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

 S 18  4.025,78 4.133,45 4.666,83 5.066,83 5.666,85 6.033,52 

 S 17  3.696,23 3.966,79 4.400,13 4.666,83 5.200,16 5.513,51 

 S 16  3.616,47 3.880,13 4.173,46 4.533,47 4.933,48 5.173,50 

 S 15  3.481,65 3.733,42 4.000,14 4.306,81 4.800,16 5.013,48 

 S 14  3.446,47 3.695,15 3.991,52 4.292,99 4.626,36 4.859,69 

 S 13  3.361,11 3.603,41 3.933,46 4.200,11 4.533,47 4.700,14 

 S 12  3.351,74 3.593,37 3.909,61 4.189,61 4.536,30 4.682,97 

 S 11b  3.304,79 3.542,98 3.710,32 4.137,01 4.470,35 4.670,36 

 S 11a  3.242,17 3.475,77 3.641,71 4.066,80 4.400,13 4.600,14 

 S 10  3.017,83 3.324,40 3.477,70 3.935,68 4.309,24 4.616,08 

 S 9  2.995,63 3.211,18 3.463,08 3.831,49 4.179,82 4.446,86 

 S 8b  2.995,63 3.211,18 3.463,08 3.831,49 4.179,82 4.446,86 

 S 8a  2.931,61 3.142,47 3.360,03 3.566,15 3.767,64 3.979,52 

 S 7  2.855,54 3.060,84 3.265,12 3.469,36 3.622,58 3.853,46 

 S 6  nicht besetzt 

 S 5  nicht besetzt 

 S 4  2.730,63 2.926,79 3.105,53 3.226,82 3.341,72 3.520,72 

 S 3  2.572,41 2.756,99 2.928,70 3.086,37 3.158,51 3.244,68 

 S 2  2.377,38 2.490,44 2.574,07 2.664,88 2.767,00 2.869,15 
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Dynamische Zulagen in Euro gemäß Anlagen 1, 1b, 2d und 14 AVR 

(Beschäftigte der Anlage 2 AVR) 

Bezeichnung Zulage (Quelle AVR) 01.04.2021 
(+1,4%) 

01.04.2022 
(+1,8%)  

Kürzungsbetrag Dozenten und Lehrkräfte VG 2 bis 5b (Anlage 1 IV) 99,57  101,36  
 

Kürzungsbetrag Dozenten und Lehrkräfte VG 5c bis 8 (Anlage 1 IV) 89,64  91,25  
 

Kinderzulage (Anlage 1 V) 125,93  128,20  
 

Erhöhungsbeträge Kinderzulage (1. Kind) (Anlage 1 V) 7,12  7,25  
 

Erhöhungsbeträge Kinderzulage (weitere Kinder) (Anlage 1 V) 35,57  36,21  
 

Erhöhungsbeträge Kinderzulage (weitere Kinder) (Anlage 1 V) 28,42  28,93  
 

Erhöhungsbeträge Kinderzulage (weitere Kinder) (Anlage 1 V) 21,33  21,71  
 

Einsatzzuschlag Rettungsdienst (Anlage 1 XI Abs. d) 21,51  21,90  
 

Besitzstandszulage (VG 1 bis 2) (Anlage 1b § 3 Abs. 2) 148,63  151,31  
 

Besitzstandszulage (VG 3 bis 5b) (Anlage 1b § 3 Abs. 2) 148,63  151,31  
 

Besitzstandszulage (VG 5c bis 12) (Anlage 1b § 3 Abs. 2) 141,55  144,10  
 

Anmerkung A zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 115,82  117,90  
 

Anmerkung B zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 139,00  141,50  
 

Anmerkung C zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 153,49  156,25  
 

Anmerkung D zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 169,96  173,02  
 

Anmerkung E zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 141,64  144,19  
 

Anmerkung F zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 188,59  191,98  
 

Zuschlag für Nachtarbeit (Anlage 6a lit. e) 1,70  1,73  
 

Zuschlag für Samstagsarbeit (Anlage 6a lit. f) 0,84  0,86  
 

  
   

Urlaubsgeld VG 5b bis 1 (Anlage 14 § 7 (a)) 335,44  341,48  
 

Urlaubsgeld VG 12 bis 5c (Anlage 14 § 7 (b)) 436,05  443,90  
 

 

Dynamische Zulagen in Euro gemäß Anhang F zur Anlage 31 AVR bzw. Anhang G zur Anlage 32 

AVR 

(Garantiebeträge) 

Bezeichnung Zulage (Quelle AVR) 01.04.2021 
(+1,4%) 

01.04.2022 
(+1,8%)  

Garantiebetrag 1 in Anlage 31 und 32 64,30 65,46  
 

Garantiebetrag 2 in Anlage 31 und 32 102,89 104,74  
 

 

Dynamische Zulagen in Euro gemäß Anlage 33 AVR 

(Garantiebeträge) 

Bezeichnung Zulage (Quelle AVR) 01.04.2021 
(+1,4%) 

01.04.2022 
(+1,8%)  

Garantiebetrag 1 in Anlage 33 64,30  65,46  
 

Garantiebetrag 2 in Anlage 33 102,89  104,74 
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Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 

A. Tarifrunde  

Der Beschluss beinhaltet Erhöhungen der Vergütungswerte und Regelungen zu den oben genannten 

Anlagen im Rahmen der aktuellen Tarifrunde.   

B. Weitere Regelungen 

Die Befristungen der genannten Regelungen werden verlängert.  

C. Nachbesserung 

Sofern sich aus den endgültigen Tariftexten des Tarifabschlusses TVöD-VKA vom 25.10.2020 zu den 

Regelungen unter B. bis H. dieses Beschlusses abweichende Formulierungen oder Inhalte oder betref-

fend die Anlagen 7, 31 bis 33 AVR abweichende Vergütungswerte ergeben, wird die Bundeskommis-

sion in ihrer nächsten auf die Veröffentlichung der endgültigen Tariftarifvertragstexte folgenden Sitzung 

diese behandeln und Beschlüsse hierzu fassen. 

 

Beschlusskompetenz 

Die Bundeskommission hat gemäß § 13 Absatz 1 AK-Ordnung eine umfassende Regelungszuständig-

keit mit Ausnahme der Bereiche, die ausschließlich den Regionalkommissionen zugewiesen sind. 

Den Regionalkommissionen wurde die Festlegung der Höhe aller Vergütungsbestandteile, des Umfangs 

der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs auf Grundlage der von der Bund-

kommission vorgegebenen mittleren Werten im Rahmen der Bandbreite von 15 v.H. sowie die Zustän-

digkeit für Regelungen der Beschäftigungssicherung übertragen (§ 13 Absatz 1 i.V.m. Absätze 3 und 4 

AK-Ordnung). Daraus ergibt sich im Umkehrschluss eine Zuständigkeit der Bundeskommission für die 

Festsetzung der mittleren Werte sowie aller sonstigen, das heißt manteltariflichen bzw. strukturellen 

Regelungsgegenstände. 

Der vorliegende Text sieht Änderungen in den AVR vor, die sowohl mittlere Werte als auch die Struktur 

betreffen und somit in die Zuständigkeit der Bundeskommission fallen. 

 

* * * 

Inkraftsetzung 

Den vorstehenden Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission setze ich hier-

mit für das Bistum Speyer in Kraft. 

Speyer, den 26. April 2021 

 

 Dr. Karl-Heinz Wiesemann 

 Bischof von Speyer 
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29 Beschluss der Regionalkommission Mitte der Arbeitsrechtlichen Kommission 

des Deutschen Caritasverbandes vom 17. März 2021 

Die Regionalkommission Mitte beschließt: 

I. Übernahme der ab dem 1. März 2021 beschlossenen mittleren Werte 

Der Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen  Kommission  vom  25. Februar 

2021 zur Tarifrunde 2021/2022 in der Caritas wird hinsichtlich aller dort beschlossenen mittleren 

Werte zur Entgelt- und Vergütungshöhe mit der Maßgabe übernommen, dass alle dort beschlos-

senen mittleren Werte zu denselben Zeitpunkten, beginnend ab dem 1. März 2021, als neue Ent-

gelt- und Vergütungswerte für den Bereich der Regionalkommission Mitte festgesetzt werden. 

II. Inkrafttreten 

 Dieser Beschluss tritt zum 1. März 2021 in Kraft. 

 

17. März 2021  

gez. 

Matthias Färber 

Vorsitzender der Regionalkommission Mitte 

 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 

Der Beschluss beinhaltet Erhöhungen der Vergütungswerte für den Bereich der Regionalkommission 

Mitte im Rahmen der Tarifrunde 2021/2022 in der Caritas. 

 

* * * 

Inkraftsetzung 

Den vorstehenden Beschluss der Regionalkommission Mitte der Arbeitsrechtlichen Kommission setze 

ich hiermit für das Bistum Speyer in Kraft. 

Speyer, den 18. Mai 2021 

 

 Dr. Karl-Heinz Wiesemann 

 Bischof von Speyer 
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Bischöfliches Ordinariat 

30 Honorarordnung für freiberufliche Kirchenmusiker in den Kirchengemein-

den der Diözese Speyer – Anpassung der Anlage A 

Entsprechend § 4 Abs. 1 der Honorarordnung für freiberufliche Kirchenmusiker in den Kirchengemein-

den der Diözese Speyer (OVB 6/2018, S. 914 ff) wurde die Anlage A wie folgt angepasst. Die neuen 

Honorarempfehlungen gelten ab dem Datum der Veröffentlichung dieser Ausgabe des OVB. 

 

Anlage A – Honorarempfehlung zu § 4 Abs. 1 der  

Honorarordnung für freiberufliche Kirchenmusiker in den Kirchengemeinden der Diözese Speyer  

(OVB 6/2018 Seite 914 ff) – gültig ab 28. Mai 2021 

 

Ausbildungsgruppe 

Diensteinheit- Kategorie 
A B C D E 

Chorprobe 

à 90 Minuten 
78,- 65,- 43,- 40,- 37,- 

Chorleiterdienst  

Sonntage und Feiertage 
69,- 57,- 38,- 35,- 33,- 

Chorleiterdienst 

Werktag 
43,- 36,- 24,- 22,- 21,- 

Organistendienst  

Sonntage und Feiertage 
52,- 43,- 29,- 26,- 25,- 

Organistendienst 

Werktag 
35,- 29,- 19,- 18,- 17,- 

Organistendienst und Chorleiter-

dienst in Personalunion  

an Sonntagen und Feiertagen 

76,- 63,- 42,- 39,- 36,- 

Organistendienst und Chorleiter-

dienst in Personalunion  

an Werktagen 

47,- 40,- 26,- 24,- 23,- 
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31 Schriftenreihen der Deutschen Bischofskonferenz 

Beim Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz sind folgende Broschüren erschienen: 

Reihe „Erklärungen der Kommissionen“ 

Nr. 51 

Bleibt hier und wacht mit mir! (Mt 26,38). Palliative und seelsorgliche Begleitung von Sterbenden 

Die Gestaltung der letzten Lebensphase alter und kranker Menschen wird gegenwärtig intensiv disku-

tiert. Die Hospiz- und Palliativversorgung stellt dabei eine wichtige Perspektive dar, die Menschen mit 

einer lebensbedrohlichen Erkrankung ein Sterben in Würde ermöglicht. 

Die Erklärung der Pastoralkommission (III) verortet kirchliche Seelsorge im Rahmen der Hospiz- und 

Palliativversorgung. Sie setzt die drei Bereiche der Palliative Care, Spiritual Care und kirchlichen Seel-

sorge zueinander ins Verhältnis und erschließt ihre Profile so, dass sie für die unterschiedlichen Berufs-

gruppen sowie für Patientinnen und Patienten und deren Angehörige nachvollziehbar werden. Die Bi-

schöfe nehmen dabei auch erstmals Stellung zu dem noch jungen Fachgebiet „Spiritual Care“, das sich 

mit der kirchlichen Seelsorge teilweise überschneidet, aber auch von ihr unterscheidet. 

Reihe „Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls“ 

Nr. 228 

Glaubenskongregation: 

Schreiben Samaritanus bonus über die Sorge an Personen in kritischen Phasen und in der End-

phase des Lebens 

Die außergewöhnliche und fortschreitende Entwicklung biomedizinischer Technologien hat die klini-

schen Fähigkeiten der Medizin in Diagnose, Therapie und Versorgung von Patienten exponentiell er-

höht. Die Kirche blickt hoffnungsvoll auf die wissenschaftliche und technologische Forschung und sieht 

darin eine günstige Gelegenheit, dem integralen Wohl des Lebens und der Würde jedes Menschen zu 

dienen. 

Das Organisationsmanagement sowie die hohe Ausdifferenzierung und Komplexität der gegenwärtigen 

Gesundheitssysteme können das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient auf eine rein techni-

sche und vertragliche Beziehung reduzieren, ein Risiko, das vor allem in Ländern besteht, in denen 

Gesetze verabschiedet werden, die Formen des assistierten Suizids und der freiwilligen Euthanasie in 

Bezug auf die verletzlichsten Kranken legitimieren. 

Angesichts dieser Herausforderungen zielt das Dokument darauf ab, die Hirten und die Gläubigen in 

ihren Sorgen und Zweifeln über die medizinische, spirituelle und pastorale Versorgung der Kranken in 

den kritischen Phasen und in der Endphase des Lebens aufzuklären. 

Nr. 229 

Päpstliche Akademie für das Leben: 

Das Alter: unsere Zukunft. Die Situation alter Menschen nach der Pandemie 

In dem Dokument geht es um Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie, die eine neue Wertschätzung des 

Alters und älterer Menschen fordern. Neben neuen Modellen der Altenpflege wird hier ein verändertes 

Bewusstsein als Voraussetzung für einen kulturellen Wandel für die ältere Generation eingefordert. 
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Nr. 230 

Kongregation für das katholische Bildungswesen: 

„Als Mann und Frau schuf er sie“. Für einen Weg des Dialogs zur Gender-Frage im Bildungswe-

sen 

Das am 10. Juni 2019 veröffentlichte Dokument wirbt für die katholische Lehre der unterschiedlichen 

Identität von Mann und Frau und die christliche Vorstellung von Familie. Das Dokument der Kongre-

gation versteht sich als Anregung zu einem Dialog über das Thema. Es betont, dass bei Erziehung und 

Bildung stets Respekt gegenüber allen Menschen zu lehren sei, unabhängig von ihrer persönlichen Si-

tuation. Für die Vermittlung der katholischen Gendervorstellungen nimmt die Kongregation besonders 

die Familien sowie katholische Bildungseinrichtungen in die Pflicht. 

Reihe „Arbeitshilfen“ 

Nr. 321 

An der Seite der Schutzsuchenden - Katholische Flüchtlingshilfe 2015 – 2020 

Im Herbst 2015 stand Deutschland vor der Herausforderung, eine große Zahl von Menschen aufzuneh-

men, die vor Gewalt und Verfolgung geflohen waren und Schutz suchten. Eine Vielzahl an Haupt- und 

Ehrenamtlichen setzte sich dafür ein, dass diese Menschen gut versorgt und menschlich willkommen 

geheißen wurden. Die deutschen Bischöfe haben angesichts dieser besonderen Situation den Entschluss 

gefasst, die kirchliche Flüchtlingshilfe zu verstärken und noch besser zu organisieren, damit die Her-

ausforderungen dieser Zeit erfolgreich bestanden werden. Erzbischof Dr. Stefan Heße wurde zum Son-

derbeauftragten für Flüchtlingsfragen ernannt. Mit großem Aufwand haben alle Bistümer die Flücht-

lingsarbeit zu einem eigenen Schwerpunktthema gemacht. Nach mehr als fünf Jahren intensiver kirch-

licher Flüchtlingshilfe zieht die Arbeitshilfe Bilanz, würdigt das kirchliche Engagement exemplarisch 

und richtet auch den Blick in die Zukunft. 

Nr. 322 

Katholischer Kinder- und Jugendbuchpreis 2021 – Empfehlungsliste 2021 

Die Jury des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises hat aus 175 Werken, die von 61 Verlagen 

zum Wettbewerb des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises 2021 eingereicht wurden, 15 Bücher 

als besonders empfehlenswert ausgezeichnet. Die Empfehlungsliste enthält Einzelrezensionen der 15 

Bücher und weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchpreis. 

Sonstige Publikationen 

Dokumentation: Fachtagung zur Genderdebatte 

Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich in der Vergangenheit in mehreren Kommissionen mit der De-

batte um die Genderfrage befasst. Am 13. April 2018 fand dazu ein Studientag für Mitglieder der Deut-

schen Bischofskonferenz statt. Mit Fachleuten ging es dabei um eine sachliche und kritische Auseinan-

dersetzung mit den verschiedenen Positionen der Debatte und gleichzeitig um eine innerkirchliche Mei-

nungsbildung. Die Statements und Vorträge beleuchten den lehramtlichen Kontext, systematisch theo-

logische Begriffsklärungen, grundlegende anthropologische Fragestellungen und kirchlich-gesellschaft-

liche Konsequenzen. Die Beiträge des Studientages sind in dieser öffentlich zugänglichen Dokumenta-

tion zusammengestellt. 
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Bezugshinweis 

Alle genannten Veröffentlichungen können wie die bisherigen Hefte der Reihen bestellt werden  

beim Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Postfach 2962, 53019 Bonn, E-Mail:  

broschueren@dbk.de oder über den online-Shop der Internetseite der Deutschen Bischofskonferenz 

www.dbk-shop.de unter dem Menüpunkt „Publikationen“. Dort können sie auch als PDF heruntergela-

den werden (mit Ausnahme der Buchreihe „Forum Weltkirche“, die nur im Buchhandel zu beziehen 

ist). Außerdem finden sich dort auch Kurzinformationen zum Inhalt der einzelnen Broschüren. 

 

Dienstnachrichten 

Verzichtsannahme 

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat den Verzicht von Pfarrer Christian E i s w i r t h  auf die Pfarrei 

Ludwigshafen, Hl. Edith Stein zum 1. Mai 2021 angenommen. 

Ernennungen 

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat Pfarrer Christian E i s w i r t h ,  Ludwigshafen, mit Wirkung 

vom 1. Mai 2021 zum Krankenhausseelsorger am Universitätsklinikum Homburg ernannt. 

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat Pfarrer Dominik G e i g e r ,  Ludwigshafen, mit Wirkung vom 

1. Mai 2021 zum Administrator der Pfarrei Ludwigshafen, Hl. Edith Stein ernannt. 

Versetzung 

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat Pastoralreferent Alexander H a a s ,  zuletzt Schuldienst, mit 

Wirkung vom 20. März 2021 in die Pfarrei Kaiserslautern, Heilig Geist versetzt.  

Berufung 

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat Domkapitular Franz V o g e l g e s a n g  zum geistlichen Beirat 

beim Sozialdienst katholischer Frauen und Männer (SKFM) Diözesanverein für das Bistum Speyer e. V. 

berufen.  

Stellenzuweisung 

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat Diplom-Theologin Susanne L a u n  zum 1. April 2021 der 

Stabsstelle „Ökumene und Theologische Grundsatzfragen“ zugewiesen.  

Stellenausschreibungen für Ständige Diakone im Hauptamt, Gemeinde- und Pastoralrefe-

rent/inn/en 

Ausgeschrieben zur Besetzung ab 1. August 2021 mit Bewerbungsfrist zum 26. April 2021 werden fol-

gende Stellen: 

Pfarrei Contwig Hl. Pirminius 1,0 Stelle  

Pfarrei Dudenhofen Hl. Hildegard von Bingen 0,5 Stelle 

Pfarrei Hauenstein Heilige Katharina Alexandrien 0,5 Stelle  

Pfarrei Kaiserslautern Maria Schutz 1,5 Stellen  

Pfarrei Trulben Hl. Wendelinus 1,0 Stelle  

mailto:broschueren@dbk.de
http://www.dbk-shop.de/
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Ebenfalls zur Besetzung ab dem 1. August 2021 wird unter den Diakonen i. H. (mit Grundqualifikation 

Pastoralreferent) und den Pastoralreferent/inn/en folgende Stelle ausgeschrieben: 

Katholische Militärseelsorge - 1,0 Stelle 

Ausscheiden aus dem Dienst der Diözese Speyer 

Mit Wirkung vom 14. Juli 2021 scheidet Pastoralassistent Michael G u t t i n g ,  Dudenhofen, aus dem 

Dienst der Diözese Speyer aus. 

Todesfälle 

Am 3. April 2021 verschied Diözesan-Caritasdirektor i. R., Prälat  Alfons H e n r i c h ,  im 87. Lebens- 

und 61. Priesterjahr. Er war Mitglied des Pactum Marianum.   

Am 18. April 2021 verschied Pater Hans-Dieter H e r t r a m p f  SCJ im 82. Lebens- und 52. Priester-

jahr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausgeber: Bischöfliches Ordinariat 

67343 Speyer 

Tel. 06232 102-0 

 kanzlei@bistum-speyer.de 

Verantwortlich für den Inhalt: Generalvikar Andreas Sturm 

Redaktion: Dr. Christian Huber 

Herstellung: Bischöfliches Ordinariat Speyer 

Der Text des OVB ist auf der Internetseite des Bistums Speyer www.bistum-speyer.de unter dem Menü „Mitarbeit 

/ Rechtliche Informationen / Oberhirtliches Verordnungsblatt“ abrufbar. 

mailto:kanzlei@bistum-speyer.de

